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#ST# Bundesbeschluss
betreffend

die Übergangsregelung der Preiskontrollmassnahmen

Die Bundesversammlung

der Schweizerischen Eidgenossenschaf t ,

gestützt auf den Verfassungszusatz vom 24. März 1960 über die Weiterfüh-
rung befristeter Preiskontrollmassnahmen,

gestützt auf Artikel 31bis, Absatz 3, Buchstabe a und b, 32, 64bis und89bis,,
Absatz l und 2 der Bundesverfassung,

nach Einsicht in eine Botschaft des Bundesrates vom 21. Oktober 1960,

beschliesst :
o

Art. l

Die Bundesbeschlüsse vom 28. September 19561) über die Durchführung
einer beschränkten Preiskontrolle und vom 20. März 19532) über den Aufschub
von Umzugsterminen, sowie die gestützt darauf erlassenen Vorschriften bleiben
nach dem 31. Dezember 1960 in Kraft.

Art. 2
1 Dieser Beschluss wird dringlich erklärt und auf den I.Januar 1961 in

Kraft gesetzt ; er gilt bis zum Inkrafttreten der Bundesgesetze über geschützte
Warenpreise und die Preisausgleichskasse für Eier und Eiprodukte und über die
Kontrolle der landwirtschaftlichen Pachtzinse, sowie des Bundesbeschlusses
über Mietzinse für Immobilien und die Preisausgleichskasse für Milch und Milch-
produkte, längstens aber bis 31. Juli 1961.

2 Der Bundesrat wird mit dem Vollzug beauftragt.
5335

!) AS 1956, 1618.
2) AS 1953, 149.
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